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Feststel lung
Umfang der Steuerbefrefung
Die Körperschaft Ist nach S 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit.
Sie ist nach S 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Hinweise zu steuerbegünst igten Zwecken
Die Körperschaft fördert im Sinne der 55 51 ff. AO ausschl ießl ich und unmittelbar folgende
gemeinnützige Zwecke:
- Förderung der Erziehung (5 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO)

Hinweis zur Ausstel lung von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätlgungen nach amtl ich vorgeschriebenem Vordruck (5 50 Abs. 1 EStDV) auszu-
stel 1 en. Die amtl ichen Muster für die Ausstel lung steuerl Icher Zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter https://www.formulare-bfinv.de als ausfül 1 bare Formulare zur Verfügung.

Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgl iedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtl ich vorge-
schriebenem Vordruck (5 50 Abs. 1 EStDV) auszustel 1 en.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgl iedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freistel lungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückl legt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (5 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unricht igen Zuwendungsbestät igungen und fehl verwendeten Zuwendungen
Wer vorsätzl ich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestät igung ausstellt oder veran—
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestät igung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 % , die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
dung angesetzt (5 IOD Abs. 4 EStG, 5 9 Abs. 3 KStG, S 9 Nr. 5 GewStG).

Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31. 12.2027 zufl ießen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzug nach 5 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10
Satz 1 Nr. 2 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer Kopie dieses Be-
scheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer
nach 5 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit- , Finanzdienstleistungs- oder
Wertpapier Inst i tut .

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn d le Erträge in elnem wirtschaftl ichen
Geschäftsbetrieb anfal I en, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.

Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
sächl ichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt — ggf. Im Rahmen ei-
ner Außenprüfung- unterl legt. Die tatsächl iche Geschäftsführung muss auf die ausschl ießl iche
und unmittelbare Erfül lung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstel lung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bi Idung und Entwicklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (5 63 AO).

Begründung und Nebenbest immung
Die Körperschaft unterhält einen (einheitl ichen) wirtschaftl ichen Geschäftsbetrieb. Für diesenergibt sich unter Berücksicht igung der Besteuerungsgrenze nach 5 64 Abs. 3 AO bzw. des Freibetrags
nach 5 24 KStG keine Körperschaftsteuer.
Unter Berücksichtigung des Freibetrags nach 5 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG ergibt sich auch keine
Gewerbesteuer .
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Datenschut Inwols:

Informat Ionen Oboe d 'o Vorarbol t uno pornononbozogonor Daton In dor Stouorverwal tung und Ober IhreRechte nach dor Datenschutz-Grunclverorclnunq nowlo ()bor Ihro Ansprechpartner In Datenschutzfragenent nohmon Sie bttto dom a I non Informat Iononchrelbon dor F tung. O lesesInformat tonsschrolbon f Indon Sie unter www. r Inanzamt .do (unter dor Rubrik "Datenschutz") odererhalten S'o bel Ihrom Finanzamt.
Rochtsbohol fsbo lehrung
Gegen diesen Fretstel lungsbescheld Ist der Elnspruch gegeben,Eln E Inspruch Ist jedoch ausgesch lossen, sowolt d leser Bescheid elnen Verwaltungsakt ändert oderersetzt. gegen den ein zu I Iss 'ger Einspruch odor (nach elnem zulässigen Elnspruch) elne zulässlgeK lage, Revls Ion oder Nichtzu assungsbeschwerde anhÅnqIg Ist . In diesem Fall w Ird der neueVerwal tungsakt Gegenstand des Rechtsbehel fsverfahrens. D les g Ilt auch, soweit s Ich elnangefochtener Vorauszahlungsbescheld durch d le Jahressteuerfestsetzung erledlgt.
Der Elnspruch Ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schrlftl Ich elnzurelchen, diesem elektronlschzu Obermltteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.
Die Frist f Or d le Einlegung e Ines Einspruchs beträgt einen Monat. Sle beginnt ml t Ablauf des
Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt egeben worden Ist. Bel Zusendung durch elnfachenBrief oder Zustel lung mittels Einschreiben durch bergabe g' lt d le Bekanntgabe ml t dem drltten Tag
nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sel denn, dass der Bescheld zu einem späteren Zeitpunkt
zugegangen Ist .
Bei Zustel lung mit Zustel lungsurkunde oder mittels E Inschrelben ml t Rückschein oder gegen Ern—
pfangsbekenntnls Ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustel lung.
Bei Einl egung des Elnspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den s Ich derEinspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
sol len die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Zu Ihrer Information: OWenn Sie beabsicht i gen, einen Einspruch elektronisch einzulegen, wird empfohlen, den Einspruch
Ober Mei n ELS TER (www.elster.de) oder jede andere Steuer-Software, die die Mögl ichkelt deselektronischen Einspruchs anbietet, zu übermitteln.

weitere Informationen

Öffnungszei ten :

Telefonische Servicezeiten
Mo . - Do. 7:00 bis 18:00 UhrFr. 7 bis 16:00

Nahverkehrsanbi ndung :
Stadt Bahn-Linie 4 bis Haltestelle
"Krankenhaus Mitte" oder "Marktstraße"
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Servicezeiten vor Ort
Mo. - Mi. 7:00 bis 13:00 Uhr
Do. 7:00 bis 18:00 Uhr

7 bis 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung
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